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Vorwort

Die Dissertation entstand im Wesentlichen während meiner Tätigkeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Recht der Wirt-
schaftsregulierung und der Medien, in den Jahren 2020 bis 2023. Es war eine Zeit,
geprägt von der Corona-Pandemie zum einen und einer schweren persönlichen
Erkrankung zum anderen. Umso erfreulicher, dass Dissertation, Pandemie und
Erkrankung heute hinter mir liegen.

Den Anstoß gab die lebhafte öffentliche Debatte um Artikel 13 – in der End-
fassung Artikel 17 – der Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnen-
markt. Im Zuge der Debatte wurden „Uploadfilter“ zum Symbol grundrechtli-
cher Spannungen und zu einer Leitfrage moderner Plattformregulierung. Die
Arbeit zeichnet den verfassungs- und unionsrechtlichen Rahmen dieser politi-
schen Diskussion nach und ordnet ihn systematisch.

Ich danke zunächst den Herausgeberinnen und Herausgebern der Schriften-
reihe „Internet und Gesellschaft“ für die Aufnahme.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Ralf Müller-Terpitz für
seine verständnisvolle, stets freundliche Begleitung und den großen Freiraum,
den er mir als wissenschaftlichem Mitarbeiter zum Schreiben eingeräumt hat.
Prof. Dr. Nadine Klass, LL.M., danke ich für die zügige Zweitbegutachtung. PD
Dr. Hannes Beyerbach stand mir über die Jahre als Ratgeber und Freund zur
Seite, hierfür gilt ihm mein Dank.

Von Herzen danke ich auch meiner Mutter, meinen beiden Brüdern sowie
meinen Freunden Bosse, Chris und Jenny. Eure vielfältige Unterstützung hat
diese Arbeit möglich gemacht.

Allen Genannten und den vielen Ungenannten sage ich: Danke.
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1. Kapitel

Einleitung

§ 1 Zensur im Wandel der Zeit

Kommunikation stellt das Fundament menschlicher Gesellschaften dar. Erst sie
ermöglicht, Gemeinschaften zu bilden und Ideen auszutauschen. Für die mo-
derne demokratische Gesellschaft stellt der freie Austausch von Meinungen so-
gar eine conditio sine qua non dar.1 Dementsprechend wurde der Meinungsfreiheit
auch wiederholt das Prädikat als eines der „vornehmsten Rechtsgüters“2 bzw. der
„vitale(n) Basis aller Rechte“3 zugesprochen. Demgegenüber stellt Zensur die
Antipode einer freien Kommunikationsordnung dar; liegt Zensur vor, kann es
keine freie Kommunikationsordnung geben.4 Das Zensurverbot wird als „Pro-
klamation der Freiheit des Geistes“,5 „absolutes Existenzminimum“6 der Geis-
tesfreiheit oder auch „Wesensgehalt“7 der Äußerungsfreiheiten umschrieben.

Die Bedeutung der Kommunikation führt dazu, dass schon seit jeher die
Mächtigen versuchen, die Kommunikation zu kontrollieren. Schon im alten
Rom kam dem „Censor“ neben seiner Aufgabe als Steuereintreiber auch die
Wahrung der Sitten und Moral zu.8 Seit dem Mittelalter stellte Zensur einen „Akt

1 Siehe hierzu auch die Ausführungen des BVerfGE 7, 198 (208): „Das Grundrecht auf
freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in
der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt (un des droits les plus
précieux de l’homme nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789). Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend,
denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen,
der ihr Lebenselement ist (BVerfGE 5, 85 [205]). Es ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder
Freiheit überhaupt, the matrix, the indispensable condition of nearly every other form of
freedom‘ (Cardozo).“

2 BVerfGE 4, 85 (134).
3 BVerfGE 39, 1 (42).
4 Siehe Koreng, in: Goerlich (Hrsg.), Rechtsfragen der Nutzung und Regulierung des

Internet, S. 3 (13); Warg, DÖV 2018, 473 (475).
5 Bethge, in: Sachs (Hrsg.), GG, Art. 5, Rn. 130.
6 Fiedler, Die formale Seite der Äußerungsfreiheit, S. 246.
7 Cornils, in: Löffler et al. (Hrsg.), Presserecht, § 1 LPG, Rn. 261; Gucht, Das Zensurverbot

im Gefüge der grundrechtlichen Eingriffskautalen, S. 165 ff. 188 ff.; Koreng, in: Goerlich
(Hrsg.), Rechtsfragen der Nutzung und Regulierung des Internet, S. 3 (13); Nessel, Das
grundgesetzliche Zensurverbot, S. 124; Pfeifer, Zensurbehütete Demokratie, S. 99 ff., 111 ff.

8 Siehe zur Wortgeschichte u. a. Franke, UFITA 2002/1, 89; Fölsing in: Schiwy/Schütz
(Hrsg.), Medienrecht: Lexikon für Wissenschaft und Praxis, S. 516; Pfeifer, Zensurbehütete
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der Freiheitsbeschränkung“ durch die Kirche oder den Staat dar.9 Ein histori-
sches Beispiel hierfür ist die Literaturzensur der Kirche durch den „Index libro-
rum prohibitorum“ von 1564.10 Zensur von Schriften war zunächst ein repressives
Instrument zur Sanktionierung unliebsamer Ideen.11 Das Verständnis von Zensur
wurde jedoch seit jeher durch den technischen Wandel geprägt. Die Erfindung
des Buchdrucks führte dazu, dass die Zensur ein weit verbreitetes Mittel zur
Kontrolle der Kommunikationsordnung wurde. Die mit dem Buchdruck ein-
hergehenden exponentiellen Verbreitungsmöglichkeiten von Ideen führten dazu,
dass ein repressives Unterdrücken von einzelnen Schriften nicht länger hinrei-
chend war.12 Zensur wandelte sich damit einhergehend von einem repressiven zu
einem präventiven Instrument.13 Ohne eine vorherige Erlaubnis wurde der Buch-
druck verboten.14

§ 2 Das Internet und dessen Regulierung

Seit der Zeit des Buchdrucks stand die technologische Entwicklung der mensch-
lichen Kommunikation nicht still. Insbesondere das Internet ermöglicht eine
milliardenfache Verbreitung von Informationen in Sekunden.15 Anders als bei
traditionellen Medien hat der Nutzer außerdem die Möglichkeit der gestaltenden
Teilnahme.16 Die damit einhergehende gesellschaftliche Bereicherung hat aber
auch dazu geführt, dass eine Kontrolle des Internets nur schwer möglich ist.17

Folglich kam es zu einer weitgehenden Deregulierung der Onlinekommunika-
tion. Gerade in seinen Frühzeiten glich das Internet einem rechtsfreien Raum.18

Neben vielen positiven Effekten birgt eine solche Deregulierung auch gesell-
schaftliche Risiken. Das Internet ermöglichte die Verbreitung strafbarer Inhalte
(Kinderpornografie, Hate Speech etc.) und führte zu einer teilweisen „Verro-

Demokratie, S. 186 f.; Rieder, Die Zensurbegriffe des Art. 118 Abs. 2 der Weimarer Reichs-
verfassung und Art. 5 Abs. 1 S. 3 des Bonner Grundgesetzes, S. 52.

9 Fölsing in: Schiwy/Schütz (Hrsg.), Medienrecht: Lexikon für Wissenschaft und Praxis,
S. 516 f.

10 Dabei handelte es sich um eine Auflistung von Büchern, deren Lektüre als schwere
Sünde galt; siehe Franke, UFITA 2002/1, 89.

11 Hopf, ZUM 2000, 739 (740).
12 Hopf, ZUM 2000, 739 (740).
13 Hoffmann-Riem, in: Denninger et al. (Hrsg.), AK-GG, Art. 5 Abs. 1, 2, Rn. 93; Hopf,

ZUM 2000, 739 (740); Koreng, in: Goerlich (Hrsg.), Rechtsfragen der Nutzung und Regulie-
rung des Internet, S. 3 (8).

14 Hopf, ZUM 2000, 739 (740).
15 Heermann/Selzer, CR 2019, 271 (271 Rn. 1).
16 Senftleben, ZUM 2019, 369.
17 Vgl. De Streel et al., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online, 13.
18 Vgl. Kraetzig/Lennartz, NJW 2022, 2524 (2525), die ein „Gefühl herabgesetzter Rechts-

befolgung hinsichtlich Recht wie Moral“ beschreiben.



3§ 3 Filteralgorithmen und Uploadfilter

hung“ der öffentlichen Debatte.19 Dies hatte Rufe nach einer wirksamen Regu-
lierung des Internets zur Folge. Dabei zeichnen sich mehrere Phänomene ab.
Zum einen ist es dem Staat kaum mehr möglich, die Regulierung selbst durch-
zusetzen, weshalb er zunehmend auf die Plattformbetreiber zurückgreift.20 Diese
stellen den sog. Cheapest Cost Avoider dar, d. h. denjenigen, der das Auftreten
eines Schadens mit den geringsten Kosten verhindern kann.21 Zum anderen be-
darf es neuer Instrumente der Inhalteregulierung.

§ 3 Filteralgorithmen und Uploadfilter

Ein solches Instrument der Regulierung stellen die sog. Filteralgorithmen dar. Ein
Algorithmus ist ein Verfahren zur schrittweisen Lösung von Problemen.22 Ein
Filter stellt wiederum eine Vorrichtung dar, mit deren Hilfe Stoffe voneinander
getrennt werden.23 Der Filteralgorithmus lässt sich somit als ein Verfahren be-
schreiben, das Daten voneinander trennt und systematisiert. Die Komplexität
dieser Filteralgorithmen erreicht dabei ein hohes Maß an Varianz. So gibt es
einfache Filter, die lediglich eine Datei mit einer anderen vergleichen, und intel-
ligente Filter, die mittels künstlicher Intelligenz riesige Datenbanken nach Über-
einstimmungen durchsuchen.24

Dabei können Filter dem Zweck dienen, Informationen zugänglich zu ma-
chen oder solche vorzuenthalten.25 Ein solcher negativer Filter26 kann in vielerlei
Gestalten kommen: So wirkt jeder positive Filter27 auch negativ, indem er Infor-
mationen zulasten anderer priorisiert;28 für diese Arbeit relevanter sind jedoch die
Filter, die Informationen bewusst vorenthalten. Dabei ist weiter zu unterschei-
den, ob die Informationen präventiv oder repressiv vorenthalten werden.29 Der

19 So die Gesetzesbegründung des NetzDG, siehe BT-Drs. 18/12356, S. 1; Nolte, ZUM
2017, 552 (553).

20 Balkin, Harvard L. Rev. 124 XIII, 2296 (2304); Schiff, MMR 2018, 366 (369) der einen
Trend zur „Privatisierung der Rechtsdurchsetzung“ beschreibt.

21 Ausführlich dazu OLG Hamburg, GRUR-RS 2015, 14370 (Rn. 392); Beaucamp,
Rechtsdurchsetzung durch Technologie, S. 134 f.; zum Konzept des „cheapest cost avoiders“
siehe Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, S. 279.

22 Grumm/Sommer, Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen, S. 315.
23 „Filter, der oder das: Vorrichtung, Gerät, mit dessen Hilfe feste Stoffe von flüssigen oder

gasförmigen Stoffen getrennt werden“, aus Duden – Deutsches Universalwörterbuch 2023.
24 Sartor/Loreggia, The impact of algorithms for online content filtering or moderation –

„Uploadfilters“, S. 36.
25 Goldmann, Yale Journal of Law & Technology, 8 I (2006), 188 (190 ff.); Müller-Terpitz,

ZUM 2020, 365.
26 Vgl. Müller-Terpitz, ZUM 2020, 365.
27 Vgl. Müller-Terpitz, ZUM 2020, 365.
28 Goldmann, Yale Journal of Law & Technology, 8 (2006), 188 (190 ff.).
29 Müller-Terpitz, ZUM 2020, 365 (365 f.).
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präventive Filter wirkt dabei bereits, bevor der Upload der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht wurde, der repressive hingegen danach.30 Abstrakt ausge-
drückt versteht man unter einem Uploadfilter ein System, das sich im Upload
befindende Inhalte mit einer Datenbank vergleicht und aufgrund des Ergebnisses
dieses Vergleiches eine Entscheidung über die Verfahrensweise mit diesem
Upload trifft.31 Notwendig sind dazu drei Komponenten: eine Datenbank, die die
geschützten oder verbotenen Inhalte beinhaltet, eine Filtersoftware, die die In-
halte auf eine Übereinstimmung mit der Datenbank überprüft, und zuletzt eine
Software, die aufgrund des Ergebnisses der Filterung eine autonome Entschei-
dung trifft.32 Bei präventiven Filtern geschieht all dies, während sich der Upload
noch im Cache (= Pufferspeicher) der Plattform befindet, d. h., bevor der Upload
von anderen Nutzern wahrnehmbar ist.33

§ 4 Gang der Untersuchung

Gerade diese präventiven Filteralgorithmen haben in der öffentlichen Debatte
einen Aufschrei ausgelöst. Rund um den Gesetzgebungsprozess der Richtlinie
zum digitalen Binnenmarkt (DSM-RL)34 und insbesondere deren Art. 17 Abs. 4
lit. b DSM-RL wurde die Diskussion um eine „automatisierte Zensur“ laut.35

Diese Rhetorik begleitet auch die Debatte um andere Regelungen zum Einsatz
von Filteralgorithmen.36

Die vorliegende Arbeit nimmt die öffentliche Debatte zum Anlass, zu unter-
suchen, ob der Einsatz von Filteralgorithmen – und im Speziellen von Upload-
filtern – tatsächlich Zensur darstellt. Hierzu werden zunächst der technische
(Kapitel 2) und der einfachgesetzliche Rahmen (Kapitel 3) des Einsatzes von
Uploadfiltern dargestellt. Anschließend werden die verschiedenen filterrelevan-

30 Müller-Terpitz, ZUM 2020, 365 (365 f.).
31 Vgl. Raue/Steinebach, ZUM 2020, 355 (358).
32 Raue/Steinebach, ZUM 2020, 355 (358 f.).
33 Heldt in: Mohabbat/Thapa/Parycek (Hrsg.), (Un)berechenbar?, Algorithmen und Au-

tomatisierung in Staat und Gesellschaft, 392 (398).
34 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April

2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und
zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (ABl. L 130/92).

35 So etwa: Hurtz, Dieser Kompromiss gefährdet das freie Netz, Süddeutsche Zeitung,
13.2.2019, abrufbar unter: https://www.sueddeutsche.de/digital/Uploadfilter-ergebnis-eu-ur
heberrecht-1.4329775 (zuletzt abgerufen am 15.7.2025); siehe auch die Petition Stop the cen-
sorship-machinery! Save the Internet!, abrufbar unter: https://www.change.org/p/european-p
arliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet (zuletzt abgerufen am 15.7.
2025).

36 Breyer, Teilerfolg gegen Internetzensur: EuGH schränkt Uploadfilter stark ein, abruf-
bar unter: https://www.patrick-breyer.de/teilerfolg-gegen-internetzensur-eugh-schraenkt-upl
oadfilter-stark-ein/ (zuletzt abgerufen am 15.7.2025).
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ten Äußerungstatbestände auf ihren grundrechtlichen Schutz untersucht (Kapi-
tel 4). Sodann wird die Frage beantwortet, ob eine Filterung überhaupt einen
Grundrechtseingriff durch einen Verpflichteten darstellt (Kapitel 5). Anschlie-
ßend wird der zweite Untersuchungsgegenstand – die Zensur – ausführlich dar-
gestellt (Kapitel 6). Dabei wird auch die Frage beantwortet, ob das Recht der
Europäischen Union ein Zensurverbot gleich jenem des Grundgesetzes kennt. Im
Anschluss wird die hier aufgeworfene Frage beantwortet, ob – und gegebenen-
falls wann – eine automatisierte Filterung Zensur darstellt (Kapitel 7). Abschlie-
ßend werden anhand dieser Erkenntnisse Rahmen für den verhältnismäßigen
Einsatz von Uploadfiltern skizziert (Kapitel 8).





2. Kapitel

Untersuchungsgegenstand Uploadfilter

Die rechtliche Analyse des Einsatzes von Uploadfiltern setzt ein technisches Ver-
ständnis der Thematik voraus. Dieses Kapitel vermittelt dementsprechend einen
grundlegenden Einblick in die Materie, soweit er für die folgende Diskussion
notwendig sein wird. Insbesondere werden dabei die Funktionsweise von Filter-
algorithmen und deren technische Limitationen betrachtet.

§ 1 Lernende Algorithmen

Bevor Filteralgorithmen im Speziellen beleuchtet werden können, bedarf es eines
grundlegenden Einblicks in die Funktionsweise von Algorithmen. Ein Algorith-
mus ist ein Verfahren zur schrittweisen Lösung von Problemen.1 Frühere Algo-
rithmen stellten noch Programme dar, die strikt den aufgestellten Rechenregeln
folgten.2 Solche Systeme werden auch als „nicht lernende Algorithmen“ bezeich-
net.3 Änderungen in der Berechnung und die Bewertung der Ergebnisse sind vom
Programmierer abhängig.4 Im Kontrast hierzu stehen „lernende Algorithmen“.
Diese sind flexibler gestaltet und können ihre Regeln an die ihnen gestellten
Herausforderungen anpassen.5 Sie stellen somit eine Form der künstlichen In-
telligenz dar und sind auch zur Lösung komplexer Probleme fähig.6 Im Folgen-
den wird ein kurzer Überblick über das Konzept des maschinellen Lernens und
zwei der Methoden – die Support Vector Maschine (deutsch auch System-Vek-
toren-Maschine) und neuronale Netzwerke – geboten.

A. Maschinelles Lernen

Frühere Algorithmen folgten vordefinierten Rechenregeln, um die ihnen gestellte
Aufgabe zu bewältigen.7 Demgegenüber definieren Systeme des maschinellen

1 Grumm/Sommer, Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen, S. 315.
2 Kastl, GRUR 2015, 136.
3 Vgl. Beaucamp, Rechtsdurchsetzung durch Technologie, S. 80.
4 Vgl. Beaucamp, Rechtsdurchsetzung durch Technologie, S. 80.
5 Vgl. Beaucamp, Rechtsdurchsetzung durch Technologie, S. 80.
6 Sartor/Loreggia, The impact of algorithms for online content filtering or moderation –

„Uploadfilters“, S. 36.
7 Vgl. Wischmeyer, AöR 143 (2018), 1 (12).
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Lernens diese Regeln selbst und sind dabei auch flexibel. Hierzu wird das Pro-
gramm im Rahmen des maschinellen Lernens mit einem großen Datensatz „ge-
füttert“, diese Daten werden im Anschluss abstrahiert, um damit generalisie-
rende Rechenregeln zu formulieren.8 Angesichts der Überlegenheit maschinellen
Lernens gegenüber anderen Methoden der Erzeugung künstlicher Intelligenzen
werden die Begriffe heute auch als Synonyme verwendet.9 Die verschiedenen
Verfahren des maschinellen Lernens können im groben in drei Kategorien un-
terteilt werden: Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement
Leaning.10

Supervised Learning stellt dabei ein Verfahren dar, bei dem der Algorithmus
anhand von bereits klassifizierten Beispielen trainiert wird.11 Supervised Learning
wird in erster Linie angewendet, wenn bereits bekannt ist, wie die Datensätze
klassifiziert werden müssen.12 Anhand des Beispieldatensatzes kann der Algo-
rithmus seine eigenen Rechenregeln aufstellen.13 Technisch geschieht dies durch
eine Klassifizierung der Beispieldaten und einer darauf gestützten Regression.14

Wichtig ist dabei jedoch, dass sowohl die Eingabewerte als auch die Ausgabe-
variablen vollständig sind.15 Beispiele für derartige Algorithmen sind z. B. die
Naive-Bayes-Algorithmen und Support Vector Machines.16 Ein Anwendungsge-
biet hierfür ist u. a. die Spracherkennung.17

Wenn jedoch die Klassifizierung eines Datensatzes noch nicht bekannt ist,
kommen als Methoden des maschinellen Lernens das Unsupervised Learning so-
wie das Reinforcement Learning in Betracht.18 Beim Unsupervised Learning ar-
beitet der Algorithmus weitestgehend ohne menschlichen Input.19 Der Algorith-
mus erhält hierfür nur einen Datensatz ohne jegliche Kennzeichnung und arbei-
tet autonom daran, Muster in jenem Datensatz zu erkennen.20 Dementsprechend
wird dieses Verfahren des maschinellen Lernens auch häufig als Pattern Disco-
very bezeichnet.21 Eine besondere Form hiervon ist das Reinforcement Learning.

8 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.4.1; siehe hierzu auch Ertel, Grund-
kurs Künstliche Intelligenz, 2021, S. 201 ff.; Wischmeyer, AöR 143 (2018), 1 (11 f.).

9 Wischmeyer, AöR 143 (2018), 1 (11 f.).
10 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5; Sartor/Loreggia, The impact of

algorithms for online content filtering or moderation – „Uploadfilters“, S. 37.
11 Sartor/Loreggia, The impact of algorithms for online content filtering or moderation –

„Uploadfilters“, S. 37.
12 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4
13 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.1.
14 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.1.1 und 1.5.1.2; Wischmeyer,

AöR 143 (2018), 1 (12).
15 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 313.
16 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4.
17 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4.
18 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4.
19 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 313.
20 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.2.
21 Engl. für „Muster-Erkennung“, siehe Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning,

Kap. 1.5.2.
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Diese ähnelt dem Unsupervised Learning, jedoch mit dem entscheidenden Unter-
schied, dass der Algorithmus Feedback für seine Leistung erhält.22 Hierdurch
können positive oder negative Ansätze des Algorithmus verstärkt werden.23

Diese Methoden werden z. B. in Empfehlungssystemen verwendet.24

B. Support Vector Machine

Für das Lernen des Algorithmus selbst gibt es eine Vielzahl mathematischer
Verfahren wie z. B. statistische Regressionen, Entscheidungsbäume etc.25 Eine
der gängigen Lernmethode stellt die Support Vector Machine (SVM) dar.26 Hier-
bei handelt es sich um eine Form des Supervised Learnings, d. h., die Klassifizie-
rung des Datensatzes ist bereits bekannt.27 SVMs sind ein mathematisches Ver-
fahren, das besonders nicht linear separierbare Klassen erlernen und darauf ba-
sierende Vorhersagen treffen kann.28 Anhand eines Beispieldatensatzes konstru-
iert die SVM einen Maximum Margin Seperator29, eine Trennlinie im hochdi-
mensionalen Raum mit dem größtmöglichen minimalen Abstand zu den
jeweiligen Beispieldatensätzen.30 Wo diese Trennlinie genau zu ziehen ist, wird
anhand einer Optimierungsfunktion berechnet.31 Diese Trennlinie stellt die Ent-
scheidungsgrenze zwischen den gesuchten Klassifizierungen dar.32 Besonders
nützlich ist die Methode des maschinellen Lernens bei linear separablen Daten-
sätzen.33 Sobald der Algorithmus im Erstellen dieser Trennlinien hinreichend
trainiert ist, kann er entsprechend auch für unbekannte Datensätze eine Klassi-
fizierung der Inhalte vornehmen.

C. Neuronale Netze

Bei neuronalen Netzwerken handelt es sich um ein Verfahren des maschinellen
Lernens, das versucht, die Neuronen und Synapsen des menschlichen Gehirns zu
imitieren.34 Eine Vielzahl an spezialisieren Algorithmen (den Neuronen) arbeiten

22 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.3.
23 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 313.
24 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4.
25 Sartor/Loreggia, The impact of algorithms for online content filtering or moderation –

„Uploadfilters“, S. 38.
26 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 298.
27 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 1.5.4.
28 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2021, S. 340; Russel/Norvig, Artificial Intelli-

gence: A Modern Approach, 692 f.
29 Englisch für „Maximale-Margin-Klassifizierung“.
30 Russel/Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, S. 692
31 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 298.
32 Russel/Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, S. 692.
33 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2021, S. 340.
34 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 10.1; Ertel, Grundkurs Künstliche

Intelligenz, 2016, S. 265.
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hierfür miteinander, um so eine Problemlösung zu ermöglichen.35 Grundsätzlich
existieren mindestens drei Kategorien an Neuronen: Input-, Hidden- und Out-
put-Neuronen.36 Jeder dieser künstlichen Neuronen hat ein spezialisierte Auf-
gabe, für die er Eingaben erhält und hieraus eine Ausgabe errechnet.37 Ein Neu-
ron teilt seine Ergebnisse nur mit seinen Nachbarneuronen, wenn es diese für
relevant bewertet. Die Relevanz wird anhand einer Aktivierungsfunktion berech-
net.38 Input-Neuronen können z. B. im Rahmen der Bilderkennung mit der Wahr-
nehmung von Konturen oder Farben betraut sein.39 Die Hidden-Neuronen er-
rechnen anschließend die Bedeutung dieser Informationen und kombinieren die
Daten mehrerer Input-Neuronen.40 Schließlich errechnen die Output-Neuronen
aus den erhaltenen Informationen die finale Ausgabe.41

Um einen Lerneffekt zu erzielen, werden die neuronalen Netzwerke typi-
scherweise zunächst anhand eines Beispieldatensatzes mit vordefinierten Ergeb-
nissen trainiert.42 Anschließend wird überprüft, ob das neuronale Netzwerk die
Ergebnisse des Beispieldatensatzes an einem unbekannten Datensatz reprodu-
zieren kann, wobei durch menschliches Feedback Fehler erkannt und korrigiert
werden können.43 Hierdurch erfolgt eine ständigen Neukalibrierung der Gewich-
tung verschiedener Outputs und der Schwelle, wann jener Output weitergesendet
wird.44

Eine Sonderform der neuronalen Netzwerke stellt das sog. Deep Learning
dar.45 Dabei wird ein vielschichtiges neuronales Netzwerk genutzt, das in der
Lage ist, auch komplexere Probleme zu lösen.46

35 Sartor/Loreggia, The impact of algorithms for online content filtering or moderation –
„Uploadfilters“, S. 38.

36 Englisch für „Eingabe-, Versteckte- und Ausgabe-Neuronen“; vgl. Russel/Norvig, Ar-
tificial Intelligence: A Modern Approach, S. 750 ff.

37 Krogh, Nature Biotechnology 32 (2008), S. 195.
38 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 10.3; Sartor/Loreggia, The impact of

algorithms for online content filtering or moderation – „Uploadfilters“, S. 38
39 Dickson, What are Artificial Neural Networks?, abrufbar unter: https://bdtechtalks.co

m/2019/08/05/what-is-artificial-neural-network-ann/ (zuletzt abgerufen am 15.7.2025).
40 Russel/Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, S. 751.
41 Russel/Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, S. 750 ff.
42 Dickson, What are Artificial Neural Networks?, abrufbar unter: https://bdtechtalks.co

m/2019/08/05/what-is-artificial-neural-network-ann/ (zuletzt abgerufen am 15.7.2025).
43 Dickson, What are Artificial Neural Networks?, abrufbar unter: https://bdtechtalks.co

m/2019/08/05/what-is-artificial-neural-network-ann/ (zuletzt abgerufen am 15.7.2025).
44 Krogh, Nature Biotechnology 32 (2008), S. 195 (196 f.).
45 Ertel, Grundkurs Künstliche Intelligenz, 2016, S. 299 f.
46 Dutt/Chandramouli/Das, Machine Learning, Kap. 10.9; Ertel, Grundkurs Künstliche

Intelligenz, 2016, S. 299 f.
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